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Teilfortschreibung des 
Landesentwicklungsprogrammes – LEP

Raum mit besonderem Handlungsbedarf 

Antrag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. 

auf Ergänzung der Indikatoren



Ausgangslage: LEP 2013

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), das am 1. 
September 2013 in Kraft getreten ist, wird seit 2014 in folgenden 
Themenbereichen überarbeitet:

�Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-Systems (ZOS)

�Erweiterung des Raums mit besonderem Handlungsbedarf 

(RmbH)

�weitere Lockerung des Anbindegebots und

�bevölkerungsverträglicher Ausbau von Höchstspannungs-

freileitungen



Zentrale Orte

Das Zentrale-Orte-System ist ein wesentlicher Bestandteil der 
bayerischen Landesplanung. Es soll eine flächendeckende, 
wohnortnahe Daseinsvorsorge für ganz Bayern sichern. Das 
überarbeitete System baut nach Angaben des Ministeriums auf ein 
Gutachten des Deutschen Instituts für Stadt und Raum auf.

Für besehende Mittel- und Oberzentren soll es einen „Bestandsschutz“
geben – eine Abstufung soll nicht erfolgen. Neu festgelegt werden 
sollen drei Metropolen mit insgesamt sechs Städten (München, 
Nürnberg/Fürth/Erlangen/Schwabach und Augsburg). Daneben soll es 
elf Oberzentren (mit 17 Städten und Märkten) und 16 eigenständige 
Mittelzentren (mit 26 Städten, Märkten und Gemeinden) geben. Neun
Städte, Märkte und Gemeinden sollen bestehenden Mittelzentren neu 
zugeordnet werden. Damit hätte Bayern insgesamt drei Metropolen, 
38 Oberzentren (mit 46 Städten und Märkten) und 
157 Mittelzentren (mit 201 Städten, Märkten und Gemeinden).



Im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. sollen die Städte 

Berching und Freystadt zu einem gemeinsamen Mittelzentrum 
aufgestuft werden.

Parsberg ist bereits Mittelzentrum, 

Neumarkt ist Oberzentrum.







Raum mit besonderem Handlungsbedarf gemäß

Ministerratsbeschluss 05.08.2014

zusätzlicher Raum mit besonderem 

Handlungsbedarf

gemäß Ministerratsbeschluss 05.08.2014

Landkreis Roth

Alfeld, Burgthann, 

Hersbruck, Feucht, 

Henfenfeld

Landkreis Regensburg

Beratzhausen, 

Deuerling



Raum mit besonderem 
Handlungsbedarf

Der Raum mit besonderem Handlungsbedarf (RmbH) soll 
ebenfalls nochmals erweitert werden. Entscheidend für die 
Einstufung als RmbH ist ein Strukturindikator aus folgenden 
fünf Einzelkriterien zu Demografieund Ökonomie:
Bevölkerungsprognose, Arbeitslosenquote, Beschäftigtendichte, 
verfügbares Einkommen der privaten Haushalte und Wan-
derungssaldo junger Menschen.

Landkreise, die weniger als 90 % des bayerischen Durchschnitts 
erzielen, werden dem RmbH zugeordnet. Bereits im August 
2014 wurde der Strukturindikator von 85 % auf 90 % des 
Bayernschnitts angehoben. Der Förderraum des RmbH im neu 
gefassten LEP soll damit um 11 Landkreise (mit 378 
Gemeinden) und 150 Einzelgemeinden ausgedehnt werden.



Die Landkreise, die bereits im LEP 2013 als RmbH festgelegt 
sind, erhalten Bestandsschutz. Insgesamt soll der RmbH 
bayernweit damit 33 Landkreise (einschließlich 9 kreisfreier 
Städte) und 150 Gemeinden außerhalb dieser Kreise umfassen.

Konkret bedeutet die Zuordnung zum RmbH bessere 
Förderkonditionen z.B. bei Breitband, Regionalmanagement und 
regionaler Wirtschaftsförderung. Bei der Breitbandförderung 
haben Fördergemeinden die Chance auf einen erhöhten 
Fördersatz von 80 %, in Härtefällen sogar 90 %. Beim 
Regionalmanagement ist eine Erhöhung des Fördersatzes um 
20 % auf bis zu 80 % möglich.



� Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. hat einen Strukturindikator 
von 96,2 % und wird nicht dem RmbH zugeordnet.

� Ebenfalls liegen alle Einzelgemeinden des Landkreises beim 
Strukturindikator über 90 % und zählen daher nicht zum 
RmbH.

� Neben den geringen Arbeitslosenquoten sind z. T. Auch die 
positiven Bevölkerungsprognosen und die annähernd 
durchschnittlichen Einkommen verantwortlich für einen Index 
von über 90 %.



Änderungsvorschlag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. 
zur Gewichtung der Indikatoren und Ergänzung um 
weiteren Indikator

Die Arbeitslosenquote wird mit 30 % gewichtet. 
Beschäftigtendichte (entspricht der Zahl der Arbeitsplätze) wird 
nur mit 10 % gewichtet. Aber für die Beurteilung der 
Stärke/Schwäche einer Region ist die Zahl der vor Ort 
vorhandenen Arbeitsplätze wesentlich wichtiger als die 
Arbeitslosenquote (im Landkreis pendeln immer noch rund 
7.000 Beschäftigte aus). 

-> Deshalb Vorschlag, diese Indikatoren umgekehrt zu 
gewichten



Kreisebene
Kriterium: Abschneidegrenze < 90 % des BY-Wertes   Basis 5 Jahre



Ergänzung um weiteren Indikator Steuer- und 
Umlagekraft, da dieser Indikator eine weitere 
hohe Aussagekraft über die wirtschaftliche 
Stärke einer Region bedeutet.



Beschlussvorschlag:

Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. beantragt im Zuge der 
Teilfortschreibung des LEP die Änderung der bisherigen 
Gewichtung der Indikatoren Arbeitslosenquote (30) und 
Beschäftigtendichte (10) zur neuen Gewichtung Arbeitslosen-
quote (10) und Beschäftigtendichte (30). 

Zudem soll als weiterer Indikator die Steuer- und Umlagekraft 
Berücksichtigung finden.


